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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

21.02.1979 

Geschäftszahl 

1752/77 

Rechtssatz 

Ausführungen darüber, daß im Falle einer nach den Bestimmungen des NÖ 
Kommunalstrukturverbesserungsgesetzes 1971 erfolgten Vereinigung von Gemeinden die Rechtsnachfolgerin 
zur Vorschreibung des Aufschließungsbeitrages berechtigt ist. Nicht rechtsförmliche Äußerungen eines 
Gemeindefunktionärs vermögen eine taugliche Rechtsgrundlage für einen Abgabenbescheid nicht abzugeben. 
Der Grundsatz von Treu und Glauben kann sich nur im Bereiche des prozessualen Handelns sowie in jenem 
Bereiche auswirken, in welchem es auf Fragen der Billigkeit ankommt. Dies ist im Fall der Geltendmachung 
eines Abgabenanspruches nicht der Fall. 
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